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Breitbandversorgung 
Landkreis Aurich 

Nichtförmliches Interessenbekundungsverfahren 
des Landkreises Aurich 

 

1. Kommunale Gebietskörperschaft   
 

1.1.  Name, Adresse, Kontaktstelle 
 
Landkreis Aurich 
Adresse:  Fischteichweg 7-13 
Telefon:  04941 16-8052 
Email: ingo.devries@landkreis-aurich.de 

 
1.2.   Verfahrensgegenstand / Gegenstand des öffentlichen Interesses  

 
Die Schaffung einer zuverlässigen, erschwinglichen, hochwertigen und zukunftssi-
chernden NGA-Breitbandinfrastruktur mit einer Bandbreite von 50 Mbit/s und mehr, 
mindestens jedoch 30 MBit/s im Download und einer deutlichen Verbesserung des 
Uploads beim Endkunden. Zielgebiet dieser Maßnahme sind die in der anliegenden 
Karte dargestellten weißen NGA-Flecken im Landkreis Aurich.   

Der Landkreis Aurich ist bereit, sofern kein Anbieter in der Lage ist, den Ausbau kos-
tendeckend durchzuführen, eine Beihilfe zum Aufbau der zukunftssicheren Breit-
bandinfrastruktur auf Grundlage der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendun-
gen zur Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume (RL Breitbandförde-
rung – ländlicher Raum) und der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Rates vom 
17.12.2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER-VO) und den 
Leitlinien der EU für die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zu-
sammenhang mit dem schnellen Breitbandausbau (2013/C 25/01), zuletzt geändert 
durch Mitteilung der Kommission vom 27.06.2014 (2014/C 198/30) zur Deckung ei-
ner Wirtschaftlichkeitslücke zu leisten. 

Die in der Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Unterstützung des 
Aufbaus einer flächendeckenden Next Generation Access (NGA)- Breitbandversor-
gung [Staatlichen Beihilfe Nr. SA.38348 (2014/N) – Deutschland Aufbau einer flä-
chendeckenden NGA-Breitbandversorgung in Deutschland (Genehmigung der Euro-
päischen Kommission C (2015)4116 vom 15.06.2015), (NGA-RR Bund)] enthaltenen 
Vorgaben sind für die Förderung von Projekten nach Nummer 2.3 der RL Breitband-
förderung – ländlicher Raum verbindlich.  
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2. Gegenstand der Zuwendung   

 

2.1. Bezeichnung  

 

Der Landkreis Aurich bittet um die Einreichung von Interessenbekundungen zur 
Schließung der bestehenden Versorgungslücken mit NGA-Anschlüssen.  
 
Es handelt sich um ein nichtförmliches Interessenbekundungsverfahren in Anlehnung 
an § 7 Abs. 2 BHO und keine Vorabinformation im Sinne der Richtlinie 18/2004/EG: 
Freiwillige Bekanntmachung zum Zwecke der Aufforderung zur Abgabe einer Interes-
senbekundung; nicht um eine Vorinformation im Sinne des Vergaberechts. 
 
Es ist vorgesehen, die im Interessenbekundungsverfahren eingereichten Unterlagen 
auszuwerten und als Informationsgrundlage für die erforderliche politische Entschei-
dung und eine mögliche Beantragung von Fördermitteln zu nutzen. Die Interessenten 
werden über die Ergebnisse des Verfahrens unterrichtet.  
 
Der Landkreis Aurich behält sich die Gewährung einer Zuwendung vor. 
 

Ergänzende Unterlagen zur Lage der unterversorgten Gebiete im Landkreis Aurich 
sind als Anlage 1 (Karte) und Anlage 2 (Unterversorgte Gebäude) beigefügt. 
 

Nach aktuellem Kenntnisstand aufgrund des durchgeführten Markterkundungsver-
fahrens gem. Nummer: 4.2 der RL Breitbandförderung – ländlicher Raum liegen die 
Bandbreiten im Zielgebiet unterhalb von 30 MBit/s und eine Erschließung durch den 
Markt ist in den kommenden 3 Jahren nicht zu erwarten.  
 

2.2.   Kurze Beschreibung des Vorhabens 

 

Ziel des Vorhabens ist eine flächendeckende NGA-Breitbandversorgung für das Vor-
habengebiet. Nach Abschluss der Maßnahme sollen für mindestens 85 % der Gebäu-
de zuverlässig Bandbreiten möglichst von 50 MBit/s und mehr, für 98 % mindestens 
jedoch 30 MBit/s im Download gewährleistet werden, wobei erhebliche neue Investi-
tionen im Erschließungsgebiet zu tätigen sind. Die Downloadrate muss sich im Rah-
men der Fördermaßnahme mindestens verdoppeln, wobei die Uploadrate mindes-
tens im gleichen Verhältnis zur Ausgangsbandbreite steigen muss. 
 
Dabei sollen die NGA-Anschlüsse sowohl den privaten als auch gewerblichen End-
kunden die geforderten Bandbreiten bieten. 
Höhere Übertragungsgeschwindigkeiten sind ausdrücklich willkommen und können 
ggf. auch nur für einen Teil der Anschlussnehmer angeboten werden. 
 
Die zu errichtende Breitbandinfrastruktur soll so ausgestaltet sein, dass diese zu ei-
nem späteren Zeitpunkt zu einer noch höheren Qualitätsstufe (z. B. FTTB/FTTH) aus-
gebaut und erweitert werden kann. Insoweit gilt es auch sicherzustellen, dass mit An-
schluss weiterer Teilnehmer keine Bandbreitenverringerung für die übrigen Nutzer 
einhergeht. 
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Bei der Interessenbekundung hat der Anbieter die technische Lösung detailliert dar-
zustellen sowie Angaben zu den technisch mindestens erreichbaren Bandbreiten 
beim Endkunden und gem. der RL Breitbandförderung – ländlicher Raum Angaben 
zur  Wirtschaftlichkeit des Projekts zu machen. Hierzu zählen u. a. umfassende Anga-
ben zu den förderfähigen Investitionskosten und den erwarteten laufenden Einnah-
men sowie eine detaillierte Aufstellung der Betriebskosten für  einen Zeitraum von 7 
Jahren (siehe Vordruck unter www.breitband.niedersachsen.de). Es ist die Backbone-
Anbindung (per Funk oder Glasfaser) sowie die Anbindung der Gebäude per Funk, per 
Kupfer (TAL) oder per Glasfaser anzugeben Die Vorgaben der GIS-
Nebenbestimmungen des Bundes nach Ziffern 1.1 - 1.2.3 sind zu beachten. Außer-
dem sind die technisch mindestens erreichbaren (nicht „bis zu“) Übertragungsraten 
bei den Endkundenanschlüssen für folgende Staffelung anzugeben: 
 
>=  30 Mbit/s      % 
>=  50 Mbit/s      % 
>= 100 Mbit/s     % 
>= 200 Mbit/s     % 
 
Ergibt sich für den Bewerber ein Fehlbetrag aus der Differenz zwischen dem Barwert 
aller Erlöse und dem Barwert aller Kosten des Netzaufbaus und -betriebs (für einen 
Zeitraum von sieben Jahren), so stellt der Landkreis Aurich eine finanzielle Förderung 
zur Schließung dieser Wirtschaftlichkeitslücke nach Maßgabe der Nummer: 2.3.2 
i.V.m. Nummer 5.5 der RL Breitbandförderung – ländlicher Raum in Aussicht. 
 
Die Höhe der Beihilfe zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke ist maximal auf die In-
vestitionskosten begrenzt. 
 
Die gewährten Beihilfen sollen ausschließlich zur Erstellung eines NGA-Netzes ver-
wendet werden, welches im Eigentum eines Unternehmens steht. Der jeweilige 
Netzbetreiber erhält hierbei das Recht bzw. übernimmt die Verpflichtung, die ent-
sprechende  Breitbandinfrastruktur unter Nutzung der Beihilfen zu errichten und das 
NGA-Netz in Betrieb zu nehmen und für eine Mindestdauer von  7 Jahren  zu betrei-
ben und gegenüber den örtlichen Endkunden sowie interessierten Drittanbietern Zu-
gang auf Vorleistungsebene für mind. 7 Jahre zu gewähren. 
 
Der Landkreis Aurich behält sich eine separate Entscheidung über die anschließende 
Durchführung eines Vergabeverfahrens vor.  
 
Ein Aufwendungsersatz kann nicht gewährt werden.  
 
Die Unterlagen sind schriftlich in 2facher Ausfertigung und in digitaler Form vorzule-
gen.  
 
Die Maßnahme soll möglichst zügig umgesetzt werden. Die Anbieter haben darzustel-
len, in welchem Zeitraum die Maßnahme umgesetzt werden kann. 
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3.  Sonstige Informationen 
 

Die Interessenten haben alle relevanten Informationen, die für die Beurteilung im 
Rahmen des nichtförmlichen Interessenbekundungsverfahrens maßgeblich sein kön-
nen, mit anzugeben, hierzu gehören u.a. die Übersichtspläne des Vorhabens, sowie 
eine Beschreibung der technischen Lösung unter Beachtung der Ziffern 1.1 – 1.2.3 
der GIS-Nebenbestimmungen des Bundes.  
Eine Karte des Zielgebiets ist diesem Verfahren beigefügt. Die Verwendung ist aus-
schließlich zur Angebotserstellung im Rahmen dieses Verfahrens erlaubt. 

 

4.   Weiteres Verfahren 
 

4.1.  Auswahlverfahren 
 

Das Auswahlverfahren muss unter Beachtung der besonderen Anforderungen der RL 
Breitbandförderung – ländlicher Raum in der jeweils gültigen Fassung durchgeführt 
werden. 
 
Danach ist der auszuwählende Bewerber gemäß Nummer.: 4.3 der RL Breitbandför-
derung – ländlicher Raum unter anderem dazu verpflichtet, im geförderten Netz für 
einen Mindestzeitraum von 7 Jahren einen offenen und diskriminierungsfreien Zu-
gang zu den errichteten Infrastrukturen auf Vorleistungsebene zu gewährleisten, ins-
besondere Zugang zu Leerrohren sowie zum Kabelverzweiger, Zugang zur unbeschal-
teten Glasfaser, Bitstromzugang sowie vollständig entbündelter Zugang zur Teilneh-
meranschlussleitung. In Fällen, in denen die Gewährleistung eines physisch entbün-
delten Zugangs zur Teilnehmeranschlussleitung nicht realisierbar ist, muss stattdes-
sen ein gleichwertiges virtuelles Zugangsprodukt bereitgestellt werden. Dieses virtu-
elle Zugangsprodukt ist durch die EU-Kommission vorab genehmigen zu lassen. Die 
Genehmigung muss spätestens zur Inbetriebnahme des zu errichtenden Netzes vor-
liegen. 

 
Zur Bewertung der eingereichten Unterlagen werden folgende Kriterien mit ihrer 
prozentualen Gewichtung herangezogen: 
 
1. Höhe der benötigten Investitionsbeihilfe 30 % 

 
2. Anzahl der mit 50 MBit/s zu versorgenden Endkundenanschlüsse im Zielgebiet 

20 % 
 

3. Mitnutzung bestehender Infrastrukturen 10 % 
 

4. Nachhaltigkeit der technischen Lösung i.S. zukünftiger Bandbreitenentwicklung 
15 % 
 

a.  Funk 
b. KVZ-Überbau 
c. KVZ-Überbau und Migrationskonzept 
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5. Höhe der Endkundenpreise 15 % 
 

6. Investitionskosten 10 % 
 

Abschließend wird nochmals auf die Rechtsgrundlagen – der Richtlinie über die Ge-
währung von Zuwendungen zur Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räu-
me (Richtlinie Breitbandversorgung – ländl. Raum) in Verbindung mit der Verordnung 
(EU) Nr. 1305/2013 des Rates vom 17.12.2013 über die Förderung der ländlichen 
Entwicklung durch den europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raumes (ELER-VO) und den Leitlinien der EU für die Anwendung der Vor-
schriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem schnellen Breitband-
ausbau (2013/C 25/01), zuletzt geändert durch Mitteilung der Kommission vom 
27.06.2014 (2014/C 198/30) – verwiesen. 

  
 4.2. Fristende für die Einreichung der Interessenbekundungen  
               9. September 2016 
 

Aurich, den 26 . Juli 2016  

 

Landkreis Aurich 

 

Der Landrat 

Weber 

 

Die Anlage 2 kann unter der Internetseite www.landkreis-aurich.de eingesehen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.landkreis-aurich.de/
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B. Bekanntmachungen der Gemeinden 

 

 
Bekanntmachung 

Bebauungsplan Nr. 1208, Änderung Nr. 1 
der Gemeinde Ihlow, OT W.-Kirchloog 

 
Der Rat der Gemeinde Ihlow hat am 03.12.2015 in öffentlicher Sitzung den Bebauungsplan Nr. 1208, 
Änderung Nr. 1 nach § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersicht-
lich: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bebauungsplanänderung tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10, Abs. 3 BauGB). 
 
Die Bebauungsplanänderung kann einschließlich seiner Begründung mit den enthaltenen örtlichen 
Bauvorschriften, DIN 105, 456, 1117 und 1118 sowie den RAL-Farben nach § 10 Abs. 3 BauGB bei der 
Gemeinde Ihlow, Alte Wieke 6, 26632 Ihlow während der üblichen Dienststunden eingesehen wer-
den. Jedermann kann den Bebauungsplan einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen.  
 
Auf die Vorschriften der in des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädi-
gungsansprüche im Falle der in den §§ 39-42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leis-
tung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über 
das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei 
Jahren gestellt ist, wird hingewiesen. 
 
Eine Verletzung der in § 214, Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften sowie Mängel des Abwägungsvorgangs nach § 214, Abs. 3, Satz 2 BauGB werden gemäß 
§ 215, Abs. 1, Nr. 1 und 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit  
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Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Ihlow unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Der Antrag gem. § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, wenn die den Antrag stellende 
Person oder Behörde und Träger sonstiger Belange nur Einwendungen geltend macht, die sie im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB nicht oder verspätet 
geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Ihlow, den 29.07.2016 
 
Gemeinde Ihlow 
 
Der Bürgermeister 
Börgmann 
 
 

Bekanntmachung 
Neuaufstellung Bebauungsplan Nr. 0701 

der Gemeinde Ihlow, OT Ostersander 
 
Der Rat der Gemeinde Ihlow hat am 03.12.2014 in öffentlicher Sitzung die Neuaufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 0701 nach § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10, Abs. 3 BauGB). 
 
Der Bebauungsplan kann einschließlich seiner Begründung nach § 10 Abs. 3 BauGB bei der Gemeinde 
Ihlow, Alte Wieke 6, 26632 Ihlow während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jeder-
mann kann den Bebauungsplan einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen. 
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Auf die Vorschriften der in des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädi-
gungsansprüche im Falle der in den §§ 39-42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leis-
tung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über 
das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei 
Jahren gestellt ist, wird hingewiesen. 
 
Eine Verletzung der in § 214, Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften sowie Mängel des Abwägungsvorgangs nach § 214, Abs. 3, Satz 2 BauGB werden gemäß 
§ 215, Abs. 1, Nr. 1 und 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde Ihlow unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Der Antrag gem. § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, wenn die den Antrag stellende 
Person oder Behörde und Träger sonstiger Belange nur Einwendungen geltend macht, die sie im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB nicht oder verspätet 
geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Ihlow, den 29.07.2016 
 
Gemeinde Ihlow 
 
Der Bürgermeister 
Börgmann 
 
 

Bekanntmachung 
Abgrenzungssatzung Nr. 16, Änderung Nr. 1 

der Gemeinde Ihlow, OT Ihlowerfehn 
 
Der Rat der Gemeinde Ihlow hat am 10.09.2015 in öffentlicher Sitzung die 1. Änderung der Abgren-
zungssatzung Nr. 16 nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung der Abgrenzungssatzung Nr. 16 ist aus dem nachstehenden 
Übersichtsplan ersichtlich: 
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Die Änderung der Abgrenzungssatzung tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10, Abs. 3 
BauGB). 
 
Der Bebauungsplan kann einschließlich seiner Begründung mit den enthaltenen örtlichen Bauvor-
schriften nach § 10 Abs. 3 BauGB bei der Gemeinde Ihlow, Alte Wieke 6, 26632 Ihlow während der 
üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jedermann kann die Abgrenzungssatzung einsehen und 
über seinen Inhalt Auskunft verlangen.  
 
Auf die Vorschriften der in des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädi-
gungsansprüche im Falle der in den §§ 39-42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leis-
tung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über 
das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei 
Jahren gestellt ist, wird hingewiesen. 
 
Eine Verletzung der in § 214, Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften sowie Mängel des Abwägungsvorgangs nach § 214, Abs. 3, Satz 2 BauGB werden gemäß 
§ 215, Abs. 1, Nr. 1 und 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde Ihlow unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Der Antrag gem. § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, wenn die den Antrag stellende 
Person oder Behörde und Träger sonstiger Belange nur Einwendungen geltend macht, die sie im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB nicht oder verspätet 
geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Ihlow, den 29.07.2016 
 
Gemeinde Ihlow 
 
Der Bürgermeister 
Börgmann 
 
 

Bekanntmachung 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3.11 V 

mit Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3.10.4 
der Gemeinde Südbrookmerland 

 
Der Rat der Gemeinde Südbrookmerland hat am 23.06.2016 in öffentlicher Sitzung den vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan Nr. 3.11 V mit Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3.10.4 nach §10 
Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist aus dem nachstehenden Über-
sichtsplan ersichtlich: 
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Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 3.11 V mit Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3.10.4 
tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (Vgl. § 10 Abs. 3 BauGB). 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan kann einschließlich seiner Begründung mit den enthaltenen 
örtlichen Bauvorschriften, Gutachten und Anlagen nach § 10 Abs. 3 BauGB bei der Gemeinde Süd-
brookmerland, Westvictorburer Straße 2, 26624 Südbrookmerland während der üblichen Dienst-
stunden eingesehen werden. Jedermann kann den vorhabenbezogenen Bebauungsplan einsehen 
und über seinen Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungs-
ansprüche im Falle der in den §§ 39-42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung 
schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren 
gestellt ist, wird hingewiesen. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften sowie Mängel des Abwägungsvorgangs nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB werden gemäß 
§ 215 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde Südbrookmerland unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Der Antrag gem. § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, wenn die den Antrag stellende 
Person oder Behörde und Träger sonstiger Belange nur Einwendungen geltend macht, die sie im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB nicht oder verspätet 
geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Ihlow, den 26.07.2016 
 
Gemeinde Südbrookmerland 
 
Der Bürgermeister 
Süssen 

 
 

 
C. Bekanntmachungen sonstiger öffentlicher Körperschaften 

 

 
Satzung zur 1. Änderung der Friedhofsgebührenordnung für den Friedhof  

der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Berumerfehn 
vom 07.12.2015 

 
Artikel 1 

 
Gem. § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe vom 13.11.1978 (KABL. 
1974 S. 1) und § 27 der Friedhofsordnung für den Friedhof der Evangelisch-lutherischen Kirchenge-
meinde Berumerfehn hat der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde am 14.04.2016 die Änderung 
der Friedhofsgebührenordnung für den Friedhof der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Ber-
umerfehn in der Fassung vom 07.12.2015 wie folgt beschlossen: 
 
§ 6 Ziffer IV Buchstabe  a) wird wie folgt gefasst: 
„a) Benutzung der Leichenhalle: ------------------------------------------------------------------------------- 115,00 €“ 
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Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Ausfertigung und kirchenaufsichtliche Genehmigung: 
 
Die vorstehende Satzung zur 1. Änderung der Friedhofsgebührenordnung für den Friedhof der Evan-
gelisch-lutherischen Kirchengemeinde Berumerfehn vom 07.12.2015 wurde beschlossen durch den 
Kirchenvorstand der Kirchengemeinde am 14.04.2016. 
 
Sie wird hiermit ausgefertigt und gilt gemäß § 66 Abs. 7 der Kirchengemeindeordnung als kirchenauf-
sichtlich genehmigt. 
 
Für den Kirchenkreisvorstand des Ev.-luth. Kirchenkreises Norden:  
 
Aurich, den 25.07.2016 
 
Ev.-luth. Kirchenamt in Aurich  
 

 
Friedhofsordnung für den Friedhof der 

Evangelisch-lutherischen St. Marien-Kirchengemeinde Marienhafe 
 

Der kirchliche Friedhof ist die Stätte, auf der die Gemeinde ihre Toten zur letzten Ruhe bettet. 

Er ist mit seinen Gräbern ein sichtbares Zeichen dafür, dass der Mensch vergänglich ist. 

Er ist aber auch ein Ort für die Verkündung der Botschaft, dass Christus dem Tod die Macht  
genommen hat und denen, die an ihn glauben, das ewige Leben geben wird. 

An der Gestaltung des Friedhofes wird sichtbar, inwieweit der Toten in Liebe gedacht wird 
und bei diesem Gedenken christlicher Glaube lebendig ist. 

Aus dieser Erkenntnis und in dieser Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung eines  
christlichen Friedhofes ihren Sinn, ihre Richtung und Weisung. 

 
Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13.11.1973 (KABl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Evangelisch-lutherischen  
St. Marien-Kirchengemeinde Marienhafe (im Nachfolgenden als „Kirchenvorstand“ bzw. „Kirchenge-
meinde“ bezeichnet) am 14.06.2016 folgende Friedhofsordnung beschlossen: 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
I - Allgemeine Bestimmungen 
§ 1 - Geltungsbereich und Friedhofszweck 
§ 2 - Rechtscharakter, Leitung und Verwaltung 
§ 3 - Schließung und Entwidmung 

II - Ordnungsvorschriften 
§ 4 - Öffnungszeiten 
§ 5 - Verhalten auf dem Friedhof 
§ 6 - Dienstleistungen/Gewerbliche Tätigkeiten 
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III - Bestattungs-/Beisetzungsvorschriften 
§ 7 - Anmeldung einer Bestattung/Beisetzung 
§ 8 – Beschaffenheit von Särgen und Urnen 
§ 9 - Ruhezeiten 
§ 10 – Umbettungen und Ausgrabungen 

IV - Grabstätten 
§ 11 - Allgemeines 
 11/01 - Geltungsbereich 
 11/02 - Grabstätte / Grabstelle 
 11/03 - Rechte an Grabstätten 
 11/04 - Nutzungsrecht / Nutzungszeit 
 11/05 - Bestattungs-/Beisetzungsberechtigte 
 11/06 - Übergang / Übertragung von Nutzungsrechten 
 11/07 - Grabmaße 
 11/08 - Ausheben der Gräber    
 11/09 - Arten von Grabstätten 
§ 12 - Reihengrabstätten 
§ 13 - Wahlgrabstätten 
§ 14 – Gemeinschaftsgrabanlage für Urnen 

V - Anlage und Pflege der Grabstätten 
§ 15 - Anlegungsgrundsätze 
§ 16 - Grabpflege, Grabschmuck 
§ 17 - Vernachlässigung 

VI – Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen 
§ 18 - Gestaltungsgrundsatz 
§ 19 - Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen 

VII - Grabmale und andere Anlagen 
§ 20 - Errichtung und Änderung von Grabmalen 
§ 21 - Mausoleen und gemauerte Grüfte 
§ 22 - Entfernung 
§ 23 – Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 

VIII – Leichenräume und Trauerfeiern 
§ 24 - Leichenhalle 
§ 25 – Benutzung der Kirche 

IX – Haftung und Gebühren 
§ 26 - Haftung 
§ 27 - Gebühren 

X - Schlussvorschriften 
§ 28 - Übergangsvorschriften 
§ 29 – Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Ausfertigung und Genehmigung 
 
Hinweise 
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I - Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Geltungsbereich und Friedhofszweck 

 
(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der Ev.-luth. St. Marien-Kirchengemeinde Marienha-
fe in seiner jeweiligen Größe. Der Friedhof umfasst z.Z. das Flurstück: 
 
 Gemarkung  Flur  Flurstück  Größe 
 Marienhafe 2 92 0,8726 ha 
Eigentümerin des Flurstückes ist die Kirchengemeinde. 
 
(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Leichen bzw. der Beisetzung der Aschen der Personen, die 
bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz im Gebiet der Kirchengemeinde hatten sowie derjenigen, die bei 
ihrem Tode ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte besaßen oder deren Bestattung 
bzw. Beisetzung in der Grabstätte einer anderen nutzungsberechtigten Person nach den Regelungen 
des § 11/05 Abs. 2 möglich ist. Der Friedhof dient auch der Bestattung von Fehlgeborenen und Unge-
borenen i.S.d. Niedersächsischen Bestattungsgesetzes, soweit ein Elternteil die Voraussetzungen 
entsprechend Satz 1 erfüllt. Die Bestattung bzw. Beisetzung anderer Personen bedarf der vorherigen 
Zustimmung des Kirchenvorstandes. 
 

§ 2 
Rechtscharakter, Leitung und Verwaltung 

 
(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand 
verwaltet. 
 
(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofsordnung sowie den sonstigen 
kirchlichen und staatlichen Vorschriften. 
 
(3) Mit der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungsaufgaben hat der Kirchenvorstand das Evange-
lisch-lutherische Kirchenamt in Aurich in Zusammenarbeit mit einem/r jeweils vom Kirchenvorstand 
zu bestimmenden Friedhofsverwalter/in vor Ort beauftragt (gemeinsam im Folgenden als „Friedhofs-
verwaltung“ bezeichnet). Die zusätzliche Bildung eines Friedhofsausschusses ist möglich. 
 
(4) Erforderliche personenbezogene Daten im Zusammenhang mit einer Bestattung bzw. Beisetzung, 
einer Verleihung, Verlängerung oder Übertragung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte, einer 
Anzeige zur Errichtung eines Grabmals oder anderer Anlagen, dem Tätigwerden von Dienstleistungs-
erbringern sowie mit der Erhebung von Gebühren und Entgelten dürfen für den jeweiligen Zweck 
erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 
 
(5) Der Kirchenvorstand führt Verzeichnisse der Grabstätten, der Nutzungsrechte, der Bestatteten 
und Beigesetzten sowie deren Ruhezeiten. Werden diese Verzeichnisse an verschiedenen Stellen 
bzw. von verschiedenen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen als Arbeitsexemplare geführt, gilt nur der im 
Kirchenamt gespeicherte Datenbestand als die einzige rechtsverbindliche Version aller Verzeichnisse. 
 
(6) Der Kirchenvorstand kann einen in Ausführung dieser Friedhofsordnung rechtsverbindlichen Ge-
staltungsplan erstellen, in dem u.a. die Zulässigkeit bestimmter Grabarten oder Gestaltungen in den 
jeweiligen Friedhofsbereichen sowie die räumlichen und zeitlichen Regelungen für die Vergabe neuer 
Nutzungsrechte festgelegt werden. 
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§ 3 
Schließung und Entwidmung 

 
(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile oder einzelne Grabstätten können aus einem wichtigen 
Grund beschränkt geschlossen, geschlossen und entwidmet werden. 
 
(2) Nach der beschränkten Schließung dürfen keine neuen Nutzungsrechte mehr verliehen werden. 
Eine Verlängerung von bestehenden Nutzungsrechten darf lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit 
erfolgen. Bestattungen bzw. Beisetzungen dürfen nur noch in Grabstätten stattfinden, an denen im 
Zeitpunkt der beschränkten Schließung noch Nutzungsrechte bestehen, sofern die Grabstätten noch 
nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. Grab-
stellen, an denen die Ruhezeit nach dem Zeitpunkt der beschränkten Schließung abläuft, dürfen nicht 
neu belegt werden. Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der Bestattungsberechtigten und auch 
die Art der Bestattung oder Beisetzung. Ausnahmen von diesen Einschränkungen kann der Kirchen-
vorstand im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger Härten bei bestehenden Nutzungsrechten zulassen. 
 
(3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen und Beisetzungen nicht mehr vorgenommen werden. 
 
(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die 
Entwidmung wird erst ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhe-
zeiten abgelaufen sind und eine angemessene Pietätsfrist vergangen ist. 
 

II – Ordnungsvorschriften 
 

§ 4 
Öffnungszeiten 

 
(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten - in jedem Fall aber nur 
bei Tageslicht - für den Besuch geöffnet.  
 
(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz oder teilweise für den Besuch vorübergehend 
geschlossen werden.  
 
(3) Sofern bei eventueller Schnee- und/oder Eisglätte die Wege auf dem Friedhof nur insoweit ge-
räumt werden, wie dies für die notwendige Aufrechterhaltung des Friedhofszweckes erforderlich ist, 
geschieht die Benutzung nicht geräumter oder nicht gestreuter Wege durch Friedhofsbesucher dann 
auf eigene Gefahr. 
 

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1) Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten und Äuße-
rungen, die sich in verletzender Weise gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche 
richten, die Würde des Menschen oder die Ruhe der Toten verletzen oder die geeignet sind, politi-
sche Gedanken öffentlich zu verbreiten, zu unterlassen. Die Anordnungen des Friedhofspersonals 
sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung kann Personen, die der Friedhofsordnung zuwiderhandeln, 
das Betreten des Friedhofes untersagen. 
 
(2) Kinder unter 12 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und unter der Verantwortung Er-
wachsener betreten. 
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(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: 
 
a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, Inlinern, Skateboards aller Art – ausgenommen Kin-

derwagen, Rollstühle, Handwagen sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und der für den 
Friedhof zugelassenen Dienstleistungserbringer – zu befahren; werden Fahrräder zum Transport 
von Arbeitsgeräten und Grabschmuck benötigt, sind diese zu schieben, 

b) Waren aller Art zu verkaufen sowie Dienstleistungen anzubieten, 
c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung - dazu gehört auch ein sich auf dem 

Friedhof bewegende Trauerzug - störende Arbeiten auszuführen, 
d) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken, zu erstellen und zu verwer-

ten; derartige Aufnahmen sind während Trauerfeiern und Bestattungen bzw. Beisetzungen auch 
zu privaten Zwecken grundsätzlich nicht zugelassen, soweit sie sich störend auf den jeweiligen 
Handlungsablauf auswirken könnten, 

e) Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, DVD) zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die 
im Rahmen der Bestattungs- bzw. Beisetzungsfeier notwendig und üblich sind, 

f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern oder mitgebrachten Un-
rat zu entsorgen, 

g) fremde Grabstätten und die Friedhofsanlagen außerhalb der Wege zu betreten, zu beschädigen 
oder zu verunreinigen, 

h) Tiere mitzubringen (Hunde werden geduldet, sofern sie angeleint sind und gewährleistet ist, dass 
sie die Wege nicht verlassen und Grabstätten und Anlagen nicht beschädigen oder verunreinigen), 

i) zu lärmen und zu spielen oder den Friedhof für sportliche Betätigungen zu benutzen. 
 

(4) Der Kirchenvorstand kann Ausnahmen zulassen, soweit die Interessen Anderer nicht beeinträch-
tigt werden und für die Ordnung auf dem Friedhof weitere Bestimmungen erlassen. 
 
(5) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen der vorherigen Zustimmung des Kirchen-
vorstandes. 
 

§ 6 
Dienstleistungen / Gewerbliche Tätigkeiten 

 
(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter, usw.) haben die für den 
Friedhof geltenden Bestimmungen zu beachten. 
 
(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und in betriebli-
cher und personeller Hinsicht zuverlässig sind. 
 
(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit 
oder auf Dauer untersagt werden, wenn der Dienstleistungserbringer trotz vorheriger Mahnung ge-
gen für den Friedhof geltende Bestimmungen verstoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist 
eine Mahnung entbehrlich. 
 
(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vo-
rübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern oder andere Friedhofs-
besucher und -benutzer gefährden. Die Arbeits- und Lagerplätze sind nach Beendigung der Tagesar-
beit zu säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen und bei Unterbrechung der 
Tagesarbeit so herzurichten, dass eine Behinderung und Gefährdung Anderer ausgeschlossen ist. 
Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Friedhof keinen Abraum (z.B. abgeräumte Grabsteine, Ein-
fassungen, Fundamente und sonstigen Bauschutt) lagern. Wird dies nicht beachtet, kann die Fried-
hofsverwaltung nach erfolgloser Aufforderung - im Wiederholungsfall oder bei unmittelbarer Gefahr 
auch ohne Aufforderung - die Entsorgung auf Kosten des Verursachers veranlassen. Geräte und Ma-
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terialien von Dienstleistungserbringer dürfen nicht an oder in den Wasserstellen des Friedhofes ge-
reinigt werden. 
 
(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem Friedhofsträger für alle Schäden, die sie im Zu-
sammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen.  
 

III - Bestattungs-/Beisetzungsvorschriften 
 
Grundsätzlich gelten alle Bestimmungen dieser Friedhofsordnung in gleicher Weise für Erdbestattun-
gen wie auch für Aschenbeisetzungen, sofern in der jeweiligen Bestimmung keine entsprechende 
Unterscheidung geregelt wird. 
 

§ 7 
Anmeldung einer Bestattung/Beisetzung 

 
(1) Eine Bestattung/Beisetzung ist unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen recht-
zeitig bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. Die Friedhofsverwaltung kann dazu das Ausfüllen der 
von ihr vorgehaltenen Formulare verlangen. Bei der Anmeldung ist mitzuteilen, wer die Bestattung 
leiten und wer sonst bei der Bestattung (einschließlich Trauerfeier) gestaltend mitwirken wird. Eben-
so ist mitzuteilen, wenn besondere oder unübliche Abläufe der Bestattung/Beisetzung und Trauer-
feier vorgesehen sind. Dies gilt insbesondere für Bestattungen/Beisetzungen nach anderen als christ-
lichen Ritualen und Abläufen. 
 
(2) Der Kirchenvorstand kann die Person, die die Bestattung/Beisetzung leiten oder dabei gestaltend 
mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verletzende Äußerungen gegen den christlichen Glauben oder 
die evangelische Kirche getan oder in anderer Weise gegen die Würde eines Friedhofes verstoßen 
hat und eine Wiederholung zu erwarten ist. Ebenso kann der Kirchenvorstand Handlungen und Ritua-
le bei der Bestattung/Beisetzung und Trauerfeier untersagen, wenn sie gegen den christlichen Glau-
ben oder die evangelische Kirche oder in anderer Weise gegen die Menschenwürde oder die Würde 
eines Friedhofes verstoßen. 
 
(3) Vor einer Bestattung/Beisetzung in einer Wahlgrabstätte, an der ein Nutzungsrecht verliehen ist, 
ist das Nutzungsrecht nachzuweisen. 
 
(4) Bei fehlenden oder unvollständigen Unterlagen oder bei Zweifeln der Friedhofsverwaltung an der 
Berechtigung zur Ausübung eines Nutzungsrechts kann die Inanspruchnahme einer Grabstätte so 
lange verweigert werden, bis erforderliche und geeignete Unterlagen vollständig beigebracht sind 
bzw. die Berechtigung zur Ausübung des Nutzungsrechtes nachgewiesen ist. Etwaige Folgen oder 
Kosten aus einer dadurch möglicherweise entstehenden Verzögerung der Bestattung/Beisetzung 
gehen nicht zu Lasten der Kirchengemeinde oder der Friedhofsverwaltung.  
 
(5) Der Zeitpunkt der Bestattung/Beisetzung wird nach interner Regelung vom Kirchenvorstand, dem 
Pfarramt oder der Friedhofsverwaltung festgesetzt. Im Zweifelsfall entscheidet der Kirchenvorstand. 
Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit berücksichtigt werden. 
 

§ 8 
Beschaffenheit von Särgen und Urnen 

 
(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtigkeitshemmenden Särgen zulässig. Von der 
Sargpflicht nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu 
bestattenden Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht. 
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(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der geeignet ist, nachhaltig die physikali-
sche, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern 
oder der die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der festgesetzten Ruhefrist ermöglicht. 
 
(3) Die Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Für 
größere Särge ist bei der Anmeldung der Bestattung die Zustimmung der Friedhofsverwaltung einzu-
holen. 
 
(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichenbekleidung gelten die Anforderungen des Ab-
satzes 2 entsprechend. 
 
(5) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus Kunststoffen 
oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die geeignet sind, nachhaltig die phy-
sikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verän-
dern. 
 

§ 9 
Ruhezeiten 

 
(1) Die Ruhezeit ist die Dauer, während der grundsätzlich nicht in den Ruhebereich eines/einer Be-
statteten/Beigesetzten eingegriffen werden darf. 
 
(2) Die Ruhezeit für Leichen beträgt bei Verstorbenen ab dem 6. Lebensjahr 30 Jahre, in allen ande-
ren Fällen 20 Jahre. 
 
(3) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 30 Jahre. 
 

§ 10 
Umbettungen und Ausgrabungen 

 
(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich nicht vorgenommen werden. 
 
(2) Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit nur mit Genehmigung der unte-
ren Gesundheitsbehörde oder einer richterlichen Anordnung ausgegraben oder umgebettet werden. 
 
(3) Sind nach diesen Bestimmungen Ausgrabungen oder Umbettungen genehmigt oder angeordnet 
worden, gelten für deren Ausführung folgende Regelungen: 
 
1. Die beabsichtigte Graböffnung und Ausgrabung ist bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. 
2. Die von der zuständigen Behörde schriftlich ausgestellte Genehmigung zur Graböffnung und Aus-

grabung ist der Friedhofsverwaltung vorzulegen. 
3. Die nutzungsberechtigte Person der Grabstätte hat eine schriftliche Erklärung abzugeben, dass 

alle aufgrund dieser Maßnahme entstehenden Kosten - dazu gehören auch die Kosten, die auf-
grund dieser Ausgrabung durch eventuelle Beeinträchtigungen und Beschädigungen an Nachbar-
grabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen - von ihr übernommen werden. 

4. Der Zeitpunkt der Ausgrabungsarbeiten ist mit der Friedhofsverwaltung abzustimmen. Die Arbei-
ten dürfen nur im Beisein und unter der Aufsicht einer dafür von der Friedhofsverwaltung be-
nannten Person vorgenommen werden, die auch hinsichtlich Grablage, Einhaltung von Sicher-
heitsbestimmungen, Lagerung des Grabaushubs und sonstiger weiterer Friedhofsvorschriften 
weisungsbefugt ist. 
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5. Es liegt in der Entscheidung der Friedhofsverwaltung, ob Mitarbeiter des Friedhofes für die Durch-
führung der Ausgrabungsarbeiten zur Verfügung stehen. Ansonsten hat die die Ausgrabung veran-
lassende Person selbst und auf eigene Kosten für Hilfskräfte zu sorgen. Die Bereitstellung von Ar-
beitsgerät ist mit der Friedhofsverwaltung abzustimmen. 

6. Sofern die Genehmigungsbehörde in ihrem Bescheid keine oder keine andere Bestimmung getrof-
fen hat, sind die Arbeiten außerhalb der Öffnungszeiten des Friedhofes abschließend auszufüh-
ren. Sofern dies nicht eingehalten werden kann oder trotz Schließung ein tatsächlicher Zugang für 
Unbefugte möglich ist, sind rechtzeitig weiträumige Absperrmaßnahmen vorzunehmen und deren 
Einhaltung sicherzustellen. 

7. Die Grabstelle ist nach Abschluss der Arbeiten wieder ordnungsgemäß zu verfüllen und sämtliche 
an der Umgebung der Grabstelle oder an Friedhofseinrichtungen entstandenen Beeinträchtigun-
gen zu beseitigen. Hinsichtlich der Wiederherrichtung der Grabstätte und deren Gestaltung gelten 
die allgemeinen Bestimmungen für den Friedhof bzw. den betroffenen Friedhofsbereich. 
 

(4) Bei Ausgrabungen aufgrund behördlicher oder richterlicher Anordnung ersetzt die Anordnungs-
verfügung den Genehmigungsbescheid nach Absatz 2 Ziffer 2. 
 
(5) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Ausgrabung und Umbettung nicht 
unterbrochen oder gehemmt. 
 
(6) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen können umgesetzt werden, wenn Gestal-
tungsbestimmungen des neuen Grabfeldes dem nicht entgegenstehen. 
 

IV – Grabstätten 
 

§ 11 
Allgemeines 

 
11/01 – Geltungsbereich 
Diese nachfolgenden Bestimmungen haben für alle Grabstätten dieses Friedhofes Gültigkeit, sofern 
nicht in den speziellen Bestimmungen zu den jeweiligen Grabarten abweichende Regelungen festge-
legt sind. 
 
11/02 - Grabstätte / Grabstelle 
(1) Eine Grabstätte ist ein bestimmter nach Lage und Größe festgelegter Teil des Friedhofes, der ei-
ner bestimmten nutzungsberechtigten Person für Bestattungs- und Beisetzungszwecke zur Verfügung 
steht. Eine Grabstätte bildet eine rechtliche Einheit und kann je nach Grabart aus einer oder mehre-
ren Grabstellen bestehen. 
 
(2) Eine Grabstelle ist der für die jeweilige Belegung vorgesehene Teil einer Grabstätte. 
 
11/03 - Rechte an Grabstätten 
(1) Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen werden nur öffentlich-
rechtliche Nutzungsrechte nach Maßgabe dieser Ordnung in der jeweils geltenden Fassung verliehen. 
Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen Person (Nutzungsberechtigte), nicht mehreren 
Personen zugleich zustehen. Nutzungsberechtigte Personen haben jede Änderung ihrer Anschrift der 
Friedhofsverwaltung mitzuteilen. 
 
(2) Rechte an Reihengrabstätten werden nur im Todesfall verliehen. 
 
(3) Ein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb eines Nutzungsrechtes an einer Grabstätte in 
bestimmter Lage sowie auf Unveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht. Maßgeblich sind die zur 
Verfügung stehenden freien Grabstätten. 
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(4) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder eine Asche bestattet bzw. beigesetzt 
werden, sofern sich aus den Bestimmungen dieser Friedhofsordnung zu bestimmten Grabarten keine 
anderen Regelungen ergeben. Eine verstorbene Mutter und ihr gleichzeitig - bei oder kurz nach der 
Geburt verstorbenes Kind - oder zwei gleichzeitig verstorbene Kinder bis zum vollendeten 5. Lebens-
jahr - auch Fehlgeborene und Ungeborene - dürfen in einer Grabstelle bestattet bzw. beigesetzt wer-
den.  
 
11/04 - Nutzungsrecht / Nutzungszeit 
(1) Das Nutzungsrecht beinhaltet Rechte und Pflichten der nutzungsberechtigten Person, die sich im 
Einzelnen aus den Bestimmungen dieser Friedhofsordnung ergeben. Das Nutzungsrecht entsteht mit 
der Zulassung einer Bestattung bzw. Beisetzung in dieser Grabstätte, ansonsten aufgrund einer ent-
sprechenden schriftlichen Bestätigung (Graburkunde/Gebührenbescheid/…) der Friedhofsverwal-
tung.  
 
(2) Die Nutzungszeit ist die Zeit, für die ein Nutzungsrecht an einer Grabstätte besteht. 
 
(3) Die Dauer der Nutzungszeit, die Möglichkeiten zu deren Verlängerung sowie die sich aus dem 
Nutzungsrecht ergebenden Rechte und Pflichten der nutzungsberechtigten Personen sind in den 
Bestimmungen zu den jeweiligen Grabarten geregelt. 
 
11/05 - Bestattungs-/Beisetzungsberechtigte 
(1) In einer Grabstätte dürfen die nutzungsberechtigte Person und folgende ihrer Angehörigen be-
stattet bzw. beigesetzt werden: 
a) Ehegatte/in, 
b) Lebenspartner oder Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartner-
 schaft, 
c) Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten, 
d) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 
e) Eltern, 
f) Geschwister, 
g) Stiefgeschwister, 
h) die nicht unter Buchst. a) bis g) fallenden Erben. 
 
(2) Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte Person, wer von den bestattungsberechtigten 
Personen bestattet bzw. beigesetzt wird. Kann nach dem Tode einer bestattungsberechtigten Person 
die Entscheidung der nutzungsberechtigten Person der Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der 
Bestattung bzw. Beisetzung mitgeteilt werden, so ist die Friedhofsverwaltung nach pflichtgemäßer 
Prüfung berechtigt, die Bestattung bzw. Beisetzung im angenommenen Sinne der nutzungsberechtig-
ten Person zuzulassen oder - wenn Zweifel an dieser Annahme bestehen - abzulehnen. Die Bestat-
tung bzw. Beisetzung anderer, auch nicht verwandter Personen bedarf eines Antrages der nutzungs-
berechtigten Person und der Genehmigung der Friedhofsverwaltung.  
 
11/06 - Übergang / Übertragung von Nutzungsrechten 
(1) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Lebzeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in § 11/05 
Abs. 1 Buchstaben a) bis h) genannten Personen übertragen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung 
sind schriftliche Erklärungen der bisherigen und der vorgesehenen neuen nutzungsberechtigten Per-
son sowie die schriftliche Genehmigung der Friedhofsverwaltung erforderlich. 
 
(2) Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofsverwaltung schriftlich mitteilen, auf welche 
ihrer bestattungsberechtigten Angehörigen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll. Eine 
schriftliche Einverständniserklärung des Rechtsnachfolgers oder der Rechtsnachfolgerin ist beizu-
bringen.  
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(3) Hat die nutzungsberechtigte Person nicht bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode 
übergehen soll, so geht das Nutzungsrecht an die nach § 11/05 Abs. 1 bestattungsberechtigten An-
gehörigen in der dort genannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der ein-
zelnen Gruppen der jeweils ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin  
hat der Friedhofsverwaltung auf Verlangen nachzuweisen, dass er neuer Nutzungsberechtigter oder 
sie neue Nutzungsberechtigte ist. Ist der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin nicht daran 
interessiert, das Nutzungsrecht zu behalten, so kann er oder sie das Nutzungsrecht auf eine andere 
der in § 11/05 Abs. 1 genannten Personen oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf eine Per-
son übertragen, die aufgrund ihres oder seines Nutzungsrechtes bestattungsberechtigt nach § 11/05 
Abs. 1 geworden ist. Für die Übertragung gilt Abs. 1. 
 
(4) Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, die Richtigkeit von Erklärungen über familiärer Zu-
sammenhänge und getroffene Vereinbarungen zu überprüfen; etwaige daraus entstehende Streitig-
keiten sind zwischen den betroffenen Personen zu regeln. Bei unklarer Rechtslage kann die Fried-
hofsverwaltung über die betroffene Grabstätte ein vorläufiges Verfügungsverbot bis zur Klärung der 
Rechtsverhältnisse verhängen. 
 
11/07 - Grabmaße 
(1) Die Größe der Grabstätten und Grabstellen ergibt sich aus den Bestimmungen der jeweiligen 
Grabart und aus einem eventuellen Gestaltungsplan des Friedhofes. Es handelt sich dabei stets um 
die Maße für neu anzulegende Grabstätten und Grabstellen. Wo diese Maße bei bestehenden Grab-
stätten und Grabstellen nicht erreicht werden, bleibt es bei den bisherigen Grabmaßen, sofern diese 
im Einzelfall vertretbar sind. 
 
(2) Die Mindesttiefe eines Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhü-
gel) 0,90 m, von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die Gräber für Erdbestattungen müs-
sen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein.  
 
(3) Bei der Anlegung der Grabstätte, insbesondere bei der Anbringung einer festen Einfassung oder 
dem Aufstellen eines Grabmales, sind die Gestaltungsvorschriften und der Gestaltungsplan zu beach-
ten. Im Zweifelsfall sind die Abmessungen der Grabstätte mit der Friedhofsverwaltung abzustimmen. 
Bei falscher Anlegung der Grabstätte ohne eine derartige Abstimmung oder bei einer Anlegung ent-
gegen evtl. erhaltener Anweisungen kann eine Änderung oder Beseitigung der angebrachten Anlagen 
entsprechend § 18 Abs. 2 verlangt werden. 
 
11/08 - Ausheben der Gräber 
(1) Ein Grab darf nur mit Auftrag der Friedhofsverwaltung und nur von Personen bzw. Dienstleistern 
ausgehoben und zugefüllt werden, die dafür vom Kirchenvorstand bzw. der Friedhofsverwaltung 
bestimmt oder zugelassen sind. Eventuell ortsübliche ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe oder der-
gleichen gilt dabei grundsätzlich als zugelassen, sofern eine gemäß Satz 1 benannte Person die ver-
antwortliche Aufsicht führt. 
 
(2) Vor Beginn der Arbeiten zum Ausheben des Grabes hat die nutzungsberechtigte Person eventuel-
les Zubehör der Grabstätte (Grabmal, Einfassung, bauliche Anlagen) auf ihre Kosten entfernen zu 
lassen. Über den Umfang bzw. das Erfordernis entscheidet die nach Abs. 1 verantwortliche Person, 
im Zweifelsfall die Friedhofsverwaltung. 
 
(3) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung nach Absatz 2 nicht nach und muss 
beim Ausheben des Grabes das Grabzubehör entfernt werden, kann die Friedhofsverwaltung diese 
Arbeiten auf Kosten der nutzungsberechtigten Person ausführen lassen oder das Ausheben des Gra-
bes und damit ggfs. den vorgesehenen Bestattungstermin zurückstellen. Ein Anspruch auf Wieder-
verwendung herausgenommener Pflanzen besteht nicht. 
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(4) Für die vorübergehende Lagerung des Grabaushubes anlässlich einer Bestattung können bei Be-
darf benachbarte Grabstätten in Anspruch genommen werden. Dort vorhandene Bepflanzung kann 
zu diesem Zweck kurzfristig entfernt, pflanzengerecht gelagert und anschließend wieder eingebracht 
werden. Die betroffene nutzungsberechtigte Person hat diese vorübergehende Beeinträchtigung 
ihrer Grabstätte zu dulden. 
 
11/09 - Arten von Grabstätten 
Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfügung: 
a) Wahlgrabstätten (§ 13)  
b) Grabstätten in der Gemeinschaftsgrabanlage für Urnen (§ 14)  
 

§ 12 
Reihengrabstätten 

 
-entfällt 
 

§ 13 
Wahlgrabstätten 

 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen oder zur Bestattung von Aschen, an denen 
gewisse Wahlmöglichkeiten hinsichtlich Lage, Größe und Dauer des Nutzungsrechts im Rahmen der 
durch diese Friedhofsordnung vorgegebenen Bestimmungen bestehen. 
 
(2) Wahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grabstellen vergeben als 
a) Sargwahlgrabstätte 

je Grabstelle zur Bestattung einer Leiche von Verstorbenen ab dem 6. Lebensjahr oder 2 Kinder-
leichen bis zum 6. Lebensjahr (gilt auch für Tot- und Ungeborene), zusätzlich in jedem Fall zur Bei-
setzung von bis zu 2 Aschen; die Bestattung von Leichen ist nicht mehr möglich, wenn durch das 
Ausheben des Grabes der Ruhebereich einer bereits beigesetzten Asche oder bestatteten Kinder-
leiche gestört würde. 

b) Kindersargwahlgrabstätte 
je Grabstelle für die Bestattung einer Kinderleiche bis zum vollendeten 5. Lebensjahr oder eines 
fehl- bzw. ungeborenen Kindes, 

c) Rasenwahlgrabstätte 
für Särge bzw. Urnen entsprechend den vorstehenden Bestimmungen zu a). Die nachträgliche 
Umwandlung von Grabstätten gemäß a) in eine entsprechende Rasenwahlgrabstätte ist grund-
sätzlich möglich, erfordert aber die Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 

 
(3) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grabstellen etwa folgende Größe haben: 
a) für Särge von Kindern: 

Länge: 2,00 m Breite: 0,75 m, 
b) für Särge von Erwachsenen: 

Länge: 2,00 m Breite: 1,00 m. 
 
(4) Hinsichtlich der Gestaltung der Grabstätten sind die Bestimmungen des Abschnittes V maßge-
bend. 
 
(5) Die Dauer des erstmalig verliehenen Nutzungsrechts beträgt bei Sargwahlgrabstätten 30 Jahre, 
bei Kindersargwahlgrabstätten 20 Jahre, vom Tage der Verleihung an gerechnet; sie gilt jedoch in 
allen Fällen der Beendigung im Ablaufjahr stets bis zum Jahresende. Die Bestimmungen gelten ent-
sprechend auch für Rasenwahlgrabstätten. Über das Nutzungsrecht wird eine Urkunde ausgestellt. 
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(6) Die erforderlichen Ruhezeiten in einer Grabstätte bestimmen die Dauer des Nutzungsrechtes. Bei 
einer Bestattung verlängert sich das Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrabstätte bis zum Ablauf 
der Ruhezeit. 
 
(7) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 3 Abs. 2 auf Antrag der nutzungsberech-
tigten Person für die gesamte Wahlgrabstätte um Zeiträume von jeweils 10 Jahren (10, 20, 30 Jahre) 
verlängert werden, jedoch jeweils höchstens um die Zeit eines neuen Nutzungsrechtes gem. Abs. 5. 
Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung eines Verlängerungsantrages 
aufzufordern. Der Kirchenvorstand kann in begründeten Fällen - z.B. bei planerischen oder gestalteri-
schen Maßnahmen - Grabstätten von der Verlängerung ausschließen, die Verlängerung zeitlich be-
grenzen oder von der Einhaltung bestimmter Voraussetzungen abhängig machen. Die Gebühren für 
die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Gebührenordnung. 
 
(8) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst 
nach Ablauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Die Rückgabe ist nur für die gesamte Grab-
stätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
 
(9) Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Grabstätten besteht kein Anspruch auf Gebührener-
stattung. Der Kirchenvorstand kann in Härtefällen Ausnahmen beschließen. 
 

§ 14 
Gemeinschaftsgrabanlage für Urnen 

 
(1) Eine Gemeinschaftsgrabanlage für Urnen ist in der Abteilung „Am Denkmal“ eingerichtet. Die 
Gemeinschaftsgrabanlage umfasst 100 Urnengrabstellen. 
 
(2) Die Gemeinschaftsgrabanlage ist ein Gräberfeld mit nicht einzeln gekennzeichneten Grabstellen 
unterschiedlicher Nutzungsberechtigter. Das Nutzungsrecht an der Gemeinschaftsgrabanlage ver-
bleibt bei der Kirchengemeinde. Es können über die Bestimmungen des § 1 Abs. 2 hinaus auch 
Aschen von Personen beigesetzt werden, die bei ihrem Ableben ihren Hauptwohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt innerhalb einer sonstigen unmittelbar an die Kirchengemeinde angrenzenden Kir-
chengemeinde hatten, sofern auf dem dort jeweils zuständigen Friedhof keine vergleichbare Grabart 
angeboten wird. 
 
(3) Die Vergabe der Grabstätten erfolgt der Reihe nach und erst im Todesfall für die Dauer der Ruhe-
zeit. Eine Verlängerung nach Ablauf der Ruhezeit ist nicht möglich. In jeder der Grabstätten kann nur 
eine Asche beigesetzt werden. Bei den einzelnen Grabstellen betragen die Abmessungen 0,50 m x 
0,50m. Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Zuteilung einer Grabstätte in bestimmter Lage. 
 
(4) Die gesamte Anlage wird durch ein Gemeinschaftsdenkmal gekennzeichnet. Für jeden Verstorbe-
nen wird eine Namensplakette an einer Stele angebracht. Die Ausstattung der Plakette obliegt aus-
schließlich der Kirchengemeinde. 
 
(5) Die Gemeinschaftsgrabanlage wird ausschließlich durch den Friedhofsträger angelegt und ge-
pflegt. Ein Ausschmücken, Einfassen oder Kennzeichnen einzelner Grabstellen ist nicht gestattet. Für 
das Niederlegen von Blumenschmuck ist die dafür vorgesehene gemeinsame Stelle zu benutzen. 
Ausgenommen hiervon ist der am Tag der Beisetzung abgelegte Grabschmuck. Er darf für die Dauer 
von maximal zwei Wochen auf der Grabfläche verbleiben und ist spätestens dann vom Nutzungsbe-
rechtigten zu entfernen. Der Friedhofsträger ist zur Aufbewahrung widerrechtlich abgelegter und von 
ihm abgeräumter Gegenstände (z.B. Pflanzschalen) nicht verpflichtet. 
 
(6) Ausgrabungen und Umbettungen aus der Gemeinschaftsgrabanlage sind nicht möglich. 
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V - Anlage und Pflege der Grabstätten 
 

Dieser Abschnitt V gilt für alle Grabstätten des Friedhofes, sofern nicht für bestimmte Grabarten oder 
Friedhofsbereiche ausdrücklich abweichende Bestimmungen gefasst sind. 
 

§ 15 
Anlegungsgrundsätze 

 
(1) Grabstätten müssen innerhalb von sechs Monaten nach der Belegung oder nach dem Erwerb des 
Nutzungsrechts als Grabstätte erkennbar hergerichtet bzw. angelegt sein. 
 
(2) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jeweiligen nutzungsberechtigten Personen verpflich-
tet. Die Verpflichtung zur Pflege besteht bis zum Ablauf des Nutzungsrechts.  
 
(3) Grabstätten sind so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck und 
die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt werden. 
Grabstätten sind ebenerdig anzulegen, allenfalls geringfügig höher als das Niveau der angrenzenden 
oder nächsten Wege. Auf Dauer angelegte Grabhügel sind nicht zulässig. 
 
(4) Bei der Anlegung einer Grabstätte darf die zulässige Grabstättengröße nicht überschritten wer-
den. Die Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten ob-
liegt allein der Friedhofsverwaltung.  
 
(5) Grabstätten dürfen nur mit Gewächsen bepflanzt werden, durch die benachbarte Grabstätten 
und öffentliche Anlagen nicht beeinträchtigt werden. Das Pflanzen von Bäumen ist nicht gestattet. 
Sträucher dürfen nur angepflanzt werden, wenn sie ihrer Art nach eine Höhe von ca. 1,20 m nicht 
überschreiten werden. Ansonsten sind sie bei Überschreiten auf diese Höhe zurückzuschneiden oder 
zu entfernen. Die Bepflanzung darf seitlich nicht über die Grabstättengröße hinauswachsen. Sind auf 
einer Grabstätte ausnahmsweise z.B. mit Zustimmung des Kirchenvorstandes oder aufgrund früherer 
Zulässigkeit oder Duldung Bäume oder Büsche vorhanden, die die vorstehend festgelegte maximale 
Höhe überschreiten, andererseits aber das Gesamtbild des Friedhofes entscheidend prägen, kann der 
Kirchenvorstand die Rechte an solche Grabstätten mit Einschränkungen belegen, indem diese Objek-
te nur mit Zustimmung des Kirchenvorstandes entfernt oder entscheidend verändert werden dürfen. 
 
(6) Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von Schäden, die durch fremde Personen 
und Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu treffen. 
 
(7) Grabeinfassungen können aus natürlichen Pflanzen oder festem Material bestehen, sofern in 
besonderen Gestaltungsvorschriften bestimmter Grabarten oder Friedhofsbereiche nicht etwas An-
deres bestimmt ist. Natürliche Pflanzen sind durch Beschneiden innerhalb der Grababmessungen und 
möglichst niedrig zu halten. 
 
(8) Feste Grabeinfassungen sind nur aus Naturstein zugelassen. Sie sollen in Material und Gestaltung 
eine harmonische Einheit mit einem eventuellen Grabmal bilden.  
 
(9) Feste Grababdeckungen sind aufgrund der Bodenverhältnisse zur bis zu 2/3 der Grabfläche zuläs-
sig und dürfen nur aus Naturstein bestehen. Abdeckungen mit anderen festen Materialien wie Beton, 
Terrazzo, Teerpappe und ähnlichem sind nicht zugelassen. Beim Belegen der Grabstätte mit Kies oder 
Splitt anstelle einer Bepflanzung darf kein luft- und wasserundurchlässiger Unterbau angelegt wer-
den. Die Kies- oder Splittabdeckung darf maximal eine Stärke von 5 cm betragen. 
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(10) Rasengrabstätten werden von der Friedhofsverwaltung eingeebnet und als Rasenfläche herge-
richtet. Die Pflege der Rasenfläche obliegt der Friedhofsverwaltung. Eine Bepflanzung der Rasengrab-
stätte ist nicht zulässig und kann durch die Friedhofsverwaltung entfernt werden. Bei einer Umwand-
lung in eine Rasengrabstätte gem. § 13, 2c obliegt das Abräumen und Einebnen der nutzungsberech-
tigten Person; sie kann bei Kostenübernahme die Friedhofsverwaltung damit beauftragen. 
 
(11) Die Rasengrabstätte ist je Grabstelle mit einem Grabmal, das auf einem ebenerdigen Sockel 
steht oder einer bündig in den Rasen eingelassenen liegenden Grabplatte zu versehen. Die Grabplat-
te darf nicht mehr als 1/3 der Grabfläche abdecken. Die Beschriftung ist einzugravieren; erhabene 
Buchstaben sind nicht zulässig. Bei gem. § 13, 2c umgewandelten Grabstätten muss ein vorhandenes 
Denkmal in die Rasenfläche bündig eingelassen werden. Bei Entfernen des vorhandenen Denkmales 
ist zumindest eine Grabplatte nach Satz 1 bis 3 anzubringen. Geschieht dies nicht innerhalb von 3 
Monaten nach Einebnung der Grabstätte, kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten der nutzungsbe-
rechtigten Person eine entsprechende Grabplatte anbringen lassen. 
 
(12) Das Ablegen von Grabschmuck auf einer Rasengrabstätte ist nicht zulässig. Er kann von den 
Friedhofsmitarbeitern jederzeit entfernt werden. Die Friedhofsverwaltung ist dabei zur Aufbewah-
rung abgeräumter Gegenstände (z.B. Pflanzschalen und dergl.) nicht verpflichtet. 
 

§ 16 
Grabpflege, Grabschmuck 

 
(1) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wildkrautbekämpfungsmitteln sowie von biologisch 
nicht abbaubaren Reinigungsmitteln zur Grabpflege und Reinigung von Grabmale und andere Anla-
gen ist nicht gestattet.  
 
(2) Grabbepflanzung und Grabschmuck dürfen nur aus natürlichen Pflanzen bestehen. Kunststoffe 
und sonstige nicht verrottbare Stoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, insbesonde-
re in Kränzen, Gebinden und Gestecken, in Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflan-
zenanzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet werden (ausgenommen sind 
Grabvasen und Markierungszeichen) und dürfen ebenso wie Verpackungsmaterial und Transportbe-
hälter aus diesen Stoffen (z.B. Tragebeutel, Paletten, Töpfe u.ä.) nicht in die Friedhofsabfälle gelan-
gen, sondern sind mitzunehmen, soweit keine entsprechende Entsorgungsmöglichkeit angeboten 
wird.  
 
(3) Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen o.ä. für die Aufnahme von Schnittblumen ist 
nicht gestattet. 
 
(4) Zu entfernende Pflanzen und unansehnlich gewordener Grabschmuck sind an den dafür vorgese-
henen Plätzen abzulegen. Eine evtl. vorgesehene Abfallsortierung ist zu beachten. 
 

§ 17 
Vernachlässigung 

 
(1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig hergerichtet oder gepflegt oder über einen längeren 
Zeitraum oder wiederholt derart in der Pflege vernachlässigt, dass der Gesamteindruck dieses Fried-
hofsbereiches darunter leidet, oder wachsen Pflanzen über die Größe der Grabstätte hinaus oder 
wird die zulässige Höhe der Bepflanzung überschritten, hat die nutzungsberechtigte Person nach 
schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer angemessenen 
Frist in Ordnung zu bringen.  
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(2) Werden die beanstandeten Mängel nicht in der gesetzten Frist beseitigt, kann die Friedhofsver-
waltung die Grabstätte auf Kosten der nutzungsberechtigten Person in Ordnung bringen oder brin-
gen lassen oder die Grabstätte einebnen und begrünen lassen. Die Pflege solcher eingeebneter und 
begrünter Grabstätten erfolgt bis zu einer möglichen Neuanlegung durch die nutzungsberechtigte 
Person durch den Friedhofsträger auf Kosten der nutzungsberechtigten Person. Grabmale werden 
dabei nach Möglichkeit unter Beachtung der an die Standsicherheit zu stellenden Anforderungen 
erhalten. Der Kirchenvorstand ist darüber hinaus berechtigt, das Nutzungsrecht an der Grabstätte 
ohne Entschädigung einzuschränken oder bei nicht belegten Grabstätten auch zu entziehen, sofern 
die nutzungsberechtigte Person unter Darlegung der Gründe und unter Fristsetzung hierauf hinge-
wiesen wurde. 
 
(3) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermit-
teln, wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege 
hingewiesen. Außerdem wird die unbekannte nutzungsberechtigte Person durch ein Hinweisschild 
auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleiben 
die öffentliche Aufforderung oder der Hinweis auf der Grabstätte drei Monate unbeachtet, kann die 
Friedhofsverwaltung entsprechend Abs. 2 verfahren. 
 
(4) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung 
nicht befolgt oder ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen 
Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck auf Kosten der nutzungsbe-
rechtigten Person entfernen oder entfernen lassen. 
 

VI – Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen 
 

§ 18 
Gestaltungsgrundsatz 

 
Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck und 
die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. 
 

§ 19 
Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen 

 
(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine Verunstaltung des 
Friedhofes bewirken oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht stören können. Die Gestaltung darf 
sich ferner nicht gegen den christlichen Glauben, die evangelische Kirche oder in anderer Weise ge-
gen die Menschenwürde und die Würde eines Friedhofes richten. Im Übrigen gilt § 18 entsprechend. 
Werkstattbezeichnungen dürfen nur unten an der Seite oder Rückseite eines Grabmals in unauffälli-
ger Weise angebracht werden. 
 
(2) Bei der Größe der Grabmale ist auf die Größe der Grabstätte Rücksicht zu nehmen. Unverhältnis-
mäßig große Grabmale sind zu vermeiden. Das Grabmal soll sich harmonisch in das Gesamtbild des 
betroffenen Friedhofsbereiches eingliedern. Grabmale aus anderen Materialien als Naturstein (z.B. 
aus Zementmasse, Glas, Porzellan, Emaille, Blech, usw.) sind nicht gestattet. Grabmale, Stelen und 
Kreuze aus Holz sind zugelassen, sofern sie nur mit Holzimprägnierung behandelt werden. Schmiede-
eiserne Kreuze sind zulässig, dürfen aber nur in Grautönen bzw. schwarz gestrichen werden. 
 
(3) Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in würdigem und verkehrssicherem Zustand zu hal-
ten. Hierfür sind die nutzungsberechtigten Personen verantwortlich. 
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(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind 
die für die Unterhaltung verantwortlichen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet, unverzüglich 
Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten der nutzungsbe-
rechtigten Personen geeignete Sicherungsmaßnahmen treffen (z.B. Absperrungen, Umlegen von 
Grabmalen). Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwal-
tung nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung 
berechtigt, die Grabmale, andere Anlagen oder Teile davon auf Kosten der nutzungsberechtigten 
Person zu entfernen. Sind die nutzungsberechtigte Personen nicht bekannt oder ohne besonderen 
Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein 
Hinweisschild auf den Grabstätten, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird. 
 

VII - Grabmale und andere Anlagen 
 

§ 20 
Errichtung und Änderung von Grabmalen 

 
(1) Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen und anderer Anlagen bedarf der schriftlichen 
Genehmigung des Kirchenvorstandes. Die Genehmigung ist vor Aufstellung oder Änderung beim Kir-
chenvorstand schriftlich zu beantragen. 
 
(2) Die Kirchengemeinde empfiehlt, nach Möglichkeit nur Grabmale einschließlich anderer Anlagen 
mit einer unabhängigen Zertifizierung (z.B. ein Fair-Handels-Siegel, Rugmark-Siegel oder XertifiX-
Siegel) zu errichten, die bestätigt, dass das Produkt nicht mittels ausbeuterischer Kinderarbeit im 
Sinne des „Übereinkommens 182 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über das Verbot und 
unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ hergestellt 
sind oder bearbeitet wurden. 
 
(3) Dem Antrag ist der Grabmalentwurf in einem geeigneten Maßstab beizufügen. In den Antragsun-
terlagen sollen alle wesentlichen Teile erkennbar, die Darstellung der Befestigungsmittel mit Bema-
ßung und Materialangaben sowie die Gründungstechnik mit Maßangaben und Materialbenennung 
eingetragen sein. Die Genehmigung ist während der Arbeiten auf dem Friedhof mitzuführen und auf 
Verlangen vorzuzeigen. Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn auf einem bereits vorhande-
nen Grabmal anlässlich einer weiteren Belegung lediglich zusätzliche Angaben in gleicher Ausführung 
wie die vorhandene Beschriftung angebracht werden sollen. 
 
(4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 
binnen eines Jahres nach Antragstellung errichtet oder geändert worden ist. 
 
(5) Die Grabmale und sonstige bauliche Anlagen müssen verkehrssicher sein. Sie sind entsprechend 
ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Baukunst zu fundamentieren und so zu befestigen, 
dass sie dauerhaft standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder 
sich senken können. Maßgebendes Regelwerk zur Auslegung der Regeln der Baukunst ist ausschließ-
lich die aktuelle Fassung der Richtlinie des Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, 
Stein- und Holzbildhauerhandwerks (BIV). Die BIV-Richtlinie gilt für die Planung, Erstellung, Ausfüh-
rung und jährliche Prüfung der Grabmalanlagen. 
 
(6) Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Absatz 2 sind Dienstleistungserbringer, die aufgrund ihrer Ausbildung 
in der Lage sind, unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes die angemessene 
Gründungsart zu wählen und nach der BIV-Richtlinie die erforderlicher Fundamentabmessungen zu 
berechnen. Die Dienstleistungserbringer müssen in der Lage sein, für die Befestigung der Grabmaltei-
le das richtige Befestigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und zu montieren. Ferner müssen 
sie die Standsicherheit von Grabmalen beurteilen können und fähig sein, mit Hilfe von Messgeräten 
die Standsicherheit zu kontrollieren und zu dokumentieren.   
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(7) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals und anderer Anlagen 
nicht den genehmigten Antragsunterlagen und ist sie auch nicht genehmigungsfähig, setzt der Kir-
chenvorstand der nutzungsberechtigten Person eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Abän-
derung des Grabmals und anderer Anlagen. Nach ergebnislosem Ablauf der Frist kann der Kirchen-
vorstand die Abänderung oder Beseitigung auf Kosten der nutzungsberechtigten Person veranlassen. 
Bei nicht ordnungsgemäßer Gründung und Befestigung des Grabmals und anderer Anlagen gilt § 19 
Absatz 4. 
 
(8) Die nutzungsberechtigte Person hat keinen Anspruch auf Erstattung oder sonstige Entschädigung 
für etwaige vor Erteilung der Genehmigung oder in Abweichung von der Genehmigung erbrachte 
Leistungen.  
 

§ 21 
Mausoleen und gemauerte Grüfte 

 
(1) Soweit auf den Friedhöfen Mausoleen oder gemauerte Grüfte bestehen, können sie im Rahmen 
der bestehenden Nutzungsrechte genutzt werden. Neubauten sind nicht möglich. Im Übrigen gelten 
§ 19 Absätze 4 und 5 entsprechend. 
 
(2) Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vorhandenen Mausoleen oder gemauerten Grüften ist 
nur möglich, wenn sich die nutzungsberechtigte Person in schriftlichen Verträgen gegenüber der 
Friedhofsverwaltung verpflichtet, alle mit der Instandsetzung und Unterhaltung der Mausoleen und 
Grüfte verbundenen Kosten und die Verkehrssicherungspflicht zu übernehmen. Nach Beendigung 
des Nutzungsrechts sind die Mausoleen oder gemauerten Grüfte von den nutzungsberechtigten Per-
sonen vollständig zu entfernen. 
 

§ 22 
Entfernung 

 
(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf des Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung entfernt werden.  
 
(2) Nach Ablauf der Nutzungszeit sind Grabmale und sonstige Anlagen innerhalb einer Frist von 3 
Monaten, spätestens jedoch innerhalb einer nach Aufforderung durch die Friedhofsverwaltung ge-
setzten Frist durch die nutzungsberechtigte Person von der Grabstätte und vom Friedhof zu entfer-
nen. Dazu gehören insbesondere auch Fundamente und eventuelle sonstige nicht sichtbare Teile 
baulicher Anlagen. Ausgenommen bleiben Grabmale und Anlagen, die gemäß § 23 für den Friedhof 
bzw. die Allgemeinheit als erhaltenswert festgestellt worden sind. Nach Ablauf dieser Fristen kann 
der Kirchenvorstand die Räumung der Grabstätte und Entfernung der Grabmale und sonstigen Anla-
gen auf Kosten der bisher nutzungsberechtigten Person veranlassen. Ist die nutzungsberechtigte 
Person nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung 
eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der Grabstätte für die Dauer von drei 
Monaten. Die Friedhofsverwaltung hat keinen Ersatz für Grabmale und andere Anlagen zu leisten. Sie 
ist auch nicht zur Aufbewahrung abgeräumter Grabmale und anderer Anlagen verpflichtet. 
 

§ 23 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 

 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach Möglichkeit von der Friedhofsverwal-
tung erhalten. 
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VIII – Leichenräume und Trauerfeiern 
 

§ 24 
Leichenhalle 

 
-entfällt- 

 
§ 25 

Benutzung der Kirche 
 
(1) Für verstorbene Mitglieder der Kirchengemeinde und für verstorbene Personen, die zum Zeit-
punkt ihres Todes Mitglieder einer der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland e.V. 
angehörenden Kirche und kirchlichen Gemeinschaft waren, steht für die Trauerfeier die Kirche zur 
Verfügung. 
 
(2) Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entsprechen. 
 
(3) Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, wenn die verstorbene Person im Zeitpunkt des 
Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr der 
Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Bedenken 
wegen des Zustandes der Leiche bestehen. 
 
(4) Der Kirchenvorstand kann in Abstimmung mit dem Pfarramt bei fehlenden Voraussetzungen nach 
Abs. 2 in begründeten Fällen Ausnahmen für die Benutzung der Kirche zulassen. 
 

IX – Haftung und Gebühren 
 

§ 26 
Haftung 

 
Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, die durch von ihnen oder in ihrem Auftrag 
errichtete Grabmale und andere Anlagen entstehen. 
 

§ 27 
Gebühren 

 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen werden Gebühren nach der jeweils gel-
tenden Gebührenordnung erhoben.  
 

X - Schlussvorschriften 
 

§ 28 
Übergangsvorschriften 

 
Diese Ordnung gilt für alle bestehenden Nutzungsrechte. 
 

§ 29 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Friedhofsordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tage nach ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung, frühestens jedoch zum 01.08.2016, in Kraft.  
 
(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung in der Fassung vom 01.12.2009 außer Kraft. 
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Ausfertigung und kirchenaufsichtliche Genehmigung: 
 
Die vorstehende Friedhofsordnung wurde beschlossen durch den Kirchenvorstand der Ev.-luth. St. 
Marien-Kirchengemeinde Marienhafe am 14.06.2016. 
 
Sie wird hiermit ausgefertigt und gilt gemäß § 66 Abs. 7 der Kirchengemeindeordnung als kirchenauf-
sichtlich genehmigt. 
 
Für den Kirchenkreisvorstand des Ev.-luth. Kirchenkreises Norden:  
 
Aurich, den 27.06.2016 
 
Ev.-luth. Kirchenamt in Aurich  
 

 
Friedhofsgebührenordnung für den Friedhof 

der Evangelisch-lutherischen St. Marien-Kirchengemeinde 
Marienhafe 

 
Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (KABl. 1974 S. 1) und § 27 der Friedhofsordnung für den Friedhof der 
Ev.-luth. St. Marien-Kirchengemeinde Marienhafe hat der Kirchenvorstand am 14.06.2016 folgende 
Friedhofsgebührenordnung beschlossen: 
 

§ 1 - Allgemeines 
 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für sonstige in § 6 aufgeführte Leis-
tungen der Kirchengemeinde werden Gebühren nach dieser Gebührenordnung erhoben. 
 

§ 2 - Gebührenschuldner 
 
(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist, 
1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung beantragt 

oder durch ihm zurechenbares Verhalten ausgelöst hat, 
2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat, 
3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung über-

nommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 
 

(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist, 
 
1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen wird, 
2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung über-

nommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 
 

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

§ 3 - Entstehen der Gebührenpflicht 
 
(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld bereits mit der Begründung des Nut-
zungsrechtes für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder bereits mit der Verlängerung des 
Nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesamten Verlängerung der Grabstätte. 
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(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der 
jeweiligen gebührenpflichtigen Leistung. 
 
(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Vornahme der Verwaltungshand-
lung. 
 

§ 4 - Festsetzung und Fälligkeit 
 
(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des Friedhofes untersagen und Leistungen verwei-
gern, sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet worden sind oder eine entsprechende Sicherheit 
nicht geleistet ist. 
 
(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 
 

§ 5 - Säumniszuschläge, Kosten, Einziehung rückständiger Gebühren 
 
(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so kann für jeden angefan-
genen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten rückständigen Gebühren-
betrages erhoben werden; abzurunden ist auf den nächsten durch 50,00 € teilbaren Betrag.  
 
(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen Portokosten durch den Gebührenschuldner 
oder die Gebührenschuldnerin zu erstatten. 
 
(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach Absatz 2 werden im Verwaltungs-
zwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der Vollstreckungsschuldner oder die 
Vollstreckungsschuldnerin zu tragen. 
 

§ 6 - Gebührentarif 
 

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten: 
1. Wahlgrabstätte - je Grabstelle -: 

a) Sarg, für 30 Jahre: ------------------------------------------------------------------------------------------- 225,00 € 
b) für jedes Jahr der Verlängerung: --------------------------------------------------------------------------- 7,50 € 
c) Kindersarg, für 20 Jahre: ------------------------------------------------------------------------------------- 70,00 € 
d) für jedes Jahr der Verlängerung: --------------------------------------------------------------------------- 3,50 € 

 
2. Rasenwahlgrabstätte - je Grabstelle -: 
Die Gebühr beinhaltet die Verleihung des Nutzungsrechtes, die Anlegung der Grabstätte als Grünflä-
che, deren laufenden Pflege und die Ablösung der Friedhofsunterhaltungsgebühr: 

a) Sarg, für 30 Jahre: ----------------------------------------------------------------------------------------- 1.305,00 € 
b) für jedes Jahr der Verlängerung: -------------------------------------------------------------------------- 43,50 € 

 
3. Umwandlung in eine Rasengrabstätte: 
Für jedes Jahr der Umwandlung einer bepflanzten Wahlgrabstätte in eine Rasenwahlgrabstätte zu-
sätzlich zu einer bereits entrichteten Gebühr für das Nutzungsrecht ein Gebührenanteil für die Ra-
senpflege und die Ablösung der Friedhofsunterhaltungsgebühr (zahlbar für die verbleibende Nut-
zungsdauer im Voraus): 

Sargstelle, pro Jahr: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 36,00 € 
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4. Grabstelle in der Gemeinschaftsgrabstätte: 
Die Gebühr beinhaltet die Verleihung des Nutzungs-rechtes, den anteiligen Herstell- und Pflegekos-
tenanteil, die Kosten der Namensinschrift sowie die Ablösung der Friedhofsunterhaltungsgebühr: 

Urne, für 30 Jahre: ------------------------------------------------------------------------------------------- 1.400,00 € 
 
5. Zusätzliche Beisetzung von Urnen: 
Überschreitet bei zusätzlicher Beisetzung einer Urne in einer bereits belegten Wahl- bzw. Rasen-
wahlgrabstätte die neue Ruhezeit die bisherige Nutzungszeit, wird eine Gebühr nach vorstehenden 
Sätzen für jedes Jahr der Anpassung an die neue Ruhezeit erhoben, bei mehrstelligen Grabstätten für 
jede Stelle. 
Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrechten sind nur in vollen Kalenderjahren möglich. 
 
Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlängerung des Nutzungsrechtes sowie die 
Umwandlung der Grabart wird für den gesamten Zeitraum im Voraus erhoben. 
 
II. Gebühren für die Bestattung bzw. Beisetzung: 
für das Ausheben und Verfüllen der Gruft: 

a) für eine Sargbestattung ab 6. Lebensjahr: ------------------------------------------------------------ 450,00 € 
b) für eine Sargbestattung im Kindergrab: --------------------------------------------------------------- 260,00 € 
c) für eine Urnenbeisetzung:--------------------------------------------------------------------------------- 150,00 € 

 
III. -entfällt- 
 
IV. Friedhofsunterhaltungsgebühren (zur Finanzierung der Kosten für die allgemeine Bewirtschaf-
tung und Pflege der Friedhofsanlage): 

für ein Jahr - je Grabstelle -: ----------------------------------------------------------------------------------- 11,00 € 
 
Die Gebühr wird zum 01.01. eines jeden Jahres fällig, Fällig gewordene Gebühren mehrerer Jahre 
können zu Hebungszeiträumen zusammengefasst werden. 
  
V. Sonstige Gebühren: 

1.) Genehmigung zur Errichtung oder Änderung von Grabmalen, je Grabmal: ------------------- 10,00 € 
2.) Standsicherheitsprüfung stehend. Grabmal: ---------------------------------------------------------- 30,00 € 

bei Verlängerungen, p. Jahr (im Voraus): ---------------------------------------------------------------- 1,00 € 
3.) Verwaltungskostenpauschale: (Umschreibung Nutzungsrecht,  

Umwandlung Grabart, etc.): --------------------------------------------------------------------------- 10,00 € 
4.) Pflege nicht angelegter Grabstätten gem. § 15 Abs. 1 und § 17 der  

Friedhofsordnung, pro Jahr und Stelle: ------------------------------------------------------------- 25,00 € 
  
 

§ 7 - Zusätzliche Leistungen 
 

Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung nach 
dem jeweiligen Aufwand berechnet. Zusätzlich kann die Erstattung von entstandenen Sachkosten 
und Auslagen gefordert werden. 
  

§ 8 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der öffentlichen 
Bekanntmachung, frühestens jedoch zum 01.08.2016 in Kraft. 
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung treten die bisherigen Bestimmungen über  
Friedhofsgebühren außer Kraft. 
 
Ausfertigung und kirchenaufsichtliche Genehmigung: 
 
Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wurde beschlossen durch den Kirchenvorstand der Ev.-
luth. St. Marien-Kirchengemeinde Marienhafe am 14.06.2016. 
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Sie wird hiermit ausgefertigt und gilt gemäß § 66 Abs. 7 der Kirchengemeindeordnung als kirchenauf-
sichtlich genehmigt. 
 
Für den Kirchenkreisvorstand des Ev.-luth. Kirchenkreises Norden:  
 
Aurich, den 27.06.2016 
 
Ev.-luth. Kirchenamt in Aurich  
 

 
Öffentliche Bekanntmachung in der Flurbereinigung Holtrop 

Feststellungsbeschluss 
 

In der Flurbereinigung Holtrop, Kreis Aurich, werden die Ergebnisse der Wertermittlung gemäß § 32 
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt 
geändert durch Art. 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), für die durch die I. Anordnung 
vom 16.07.2009, II. Anordnung vom 12.08.2013, III. Anordnung vom 05.05.2014 und IV. Anordnung 
vom 15.06.2016 zugezogenen Flächen festgestellt. Die Notwendigkeit der Änderung der Wertermitt-
lungsergebnisse ergibt sich aus den durchgeführten Änderungen bei den landschaftsgestalterischen 
Maßnahmen. Sie gelten für die Durchführung des Flurbereinigungsverfahrens als endgültig.  
 
Die Wertermittlungsergebnisse wurden den Beteiligten in dem am 20.07.2016 durchgeführten Anhö-
rungstermin ordnungsgemäß bekannt gegeben. Die Wertermittlungsunterlagen haben an diesem 
Tage zur Einsicht und Erläuterung ausgelegen. 
 
Im Anhörungstermin wurden keine Einwendungen erhoben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Amt für regiona-
le Landesentwicklung (ArL) Weser-Ems, Theodor-Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg sowie bei der 
Geschäftsstelle Aurich des ArL Weser-Ems, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich, schriftlich oder zur 
Niederschrift Widerspruch erhoben werden. 
Gemäß § 115 FlurbG beginnt die Rechtsbehelfsfrist, wenn öffentliche Bekanntmachung erfolgt, mit 
dem ersten Tage der Bekanntmachung. Bei schriftlicher Einlegung wird die Frist nur gewahrt, wenn 
das Widerspruchsschreiben bis zum Ablauf der angegebenen Frist beim Amt für regionale Landes-
entwicklung (ArL) Weser-Ems, Theodor-Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg oder bei der Geschäftsstel-
le Aurich des ArL Weser-Ems, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich eingegangen ist. 
 
Hinweis: Gemäß § 27a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz wird diese öffentliche Bekanntmachung 
auch im Internet unter www.flurb-we.niedersachsen.de in der Rubrik „Öffentliche Bekanntmachun-
gen“ eingestellt. 
 
Aurich, 21.07.2016 
 
Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems 
 - Geschäftsstelle Aurich – 
 
Im Auftrage 
Westphal 
 

Herausgeber: Landkreis Aurich, Fischteichweg 7 – 13 , 26603 Aurich 
Bezugspreis: Jährlich 150,- € inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 
Einzelexemplar: 3,00 € inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 
Redaktionsschluss jeweils Mittwoch, 13.00 Uhr für den Erscheinungstag Freitag der Woche. 
Manuskripte für die Bekanntmachung sind an das Kreistagsbüro des Landkreises Aurich, Fischteich-
weg 7 – 13, 26603 Aurich, Telefon (04941)16 1014 zu senden.  
Laufender Bezug des Amtsblattes nur durch den Landkreis Aurich. 

http://www.flurb-we.niedersachsen.de/

